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Nummer Datum 

87 20.03.15 

88 20.03.15 

89 25.03.15 

90 16.03.15 

Gegenstand 

STADT AHLEN 

AMTSBLATT 
Amtliches Bekanntmachu ngsorgan 

des Kreises Warendorf 
der Stadt Ahlen 
der Gemeinde Everswinkel 
der Stadt Telgte 
der Volkshochschule Warendorf 
der Sparkasse Beckum-Wadersloh 
der Sparkasse Monsterland Ost 
der Wasserversorgung Beckum GmbH 
der Stadtwerke ETO GmbH & Co. KG 

Seite 

a) 6. Änderung des Flächennutzungsplanes zur 
Erweiterung des Nahversorgungszentrums 
Deiberg 
-Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit-

b) Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 45 
"Erweiterung des Nahversorgungszentrums 
Dolberg" 

-Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit-

SPARKASSE MÜNSTERLAND OST 

Aufgebot eines Sparbuches 

JAGDGENOSSENSCHAFT TELGTE-RAESTRUP 

Bekanntmachung des Beschlusses der Jagd­
genossenschaftsversammlung vom 16.03.2015 

205-206 

207-208 

209 

210 

Herausgeber: Kreis Warendorf-DerLandrat 
Telefon: 0 25 81/53-10 32 Fax: 0 25 81/53-10 99 
eMail: vcrwaltung@kreis-warendorf.de 
Druck und Vertrieb: Kreis Warendorf 
Haupt- und Personalamt Postfach 11 05 61 48207 Warendorf 
Erscheint in der Regel zweimal monatlich (1. u. 3. Freitag) 
bei Bedarf auch zusatzlieh 

ausgezeichnet: • familienfreundlicher 
lU *ii~ . Mittelstand curopean 

cnergy award 

.,. tannodtreuri:indcaalda.s Haupt- und Personalamt zu richten M 
Arboltsgom~~~~j.)ungen aufkostenlosen Einzel- und Abonnementsbezug 

Gemainden und Kreise 

1111 lrl Nordrheln·We:otfalen e.V. 



91 

92 

93 
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Datum 

16.03.15 

2 

Gegenstand 

JAGDGENOSSENSCHAFT TELGTE-WESTBEVERN 

Bekanntmachung des Beschlusses der Jagd­
genossenschaftsversammlung vom 05.03.2015 

JAGDGENOSSENSCHAFT OSTBEVERN IV 

25.03.15 Bekanntmachung d~r Tagesordnung zur Jagd-

18.03.15 

19.03.15 

genossenschaftsversammlung am 09.04.2015 

KREIS WARENDORF 

a) Zwei Bekanntmachungen gemäß§ 3a des 
Gesetzes über die Umweltverträglichkeits­
prüfung (UVPG) 

b) Öffentliche Bekanntmachung von Verwaltungs­
Entscheidungen 
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Aufnahme eines Aufgebotes 

,.Der Glaubiger des in Verlust geratenen Sparbuches 

Nr.301972253 

der Sparkasse MOnsterland Ost hat dessen Kraftloserklarung beantragt. 
Der Inhaber dieses Sparbuches wird hiermit aufgefordert, binnen drei Monaten, 
gerechnet von dem u. g. Datum an, seine Rechte unter Verlegung des Sparbuches 
anzumelden; andernfalls wird das Sparbuch fOr kraftlos erklart. 

Monster, den 25.03.2015 
Sparkasse MOnsterland Ost 

Der Vorstand" 



-&.AO-

Bekanntmach~ng 

Die Jagdgenossenschaftsversammlung der Jagdgenossenschaft Telgte-Raestrup 
hat am 16. März 2015 folgenden Beschluss gefasst: 

~Der Reinertrag der J~gdnutzung - Jagdjahr 2015 ~ der einzelnen Jagdreviere ist 
nach dem Verhältnis des Flächeninhaltes der an den jeweiligen Jagdrevieren der 
Jagdgenossenschaft beteiligten Grundflächen an die Jagdgenossen auszuzahlen. 

r Jeder Jagdgenosse erhäH somit fOr seine in einem Jagdrevier liegenden Grundflä­
chen den Reinertrag aus diesem Jagdrevier" . 

. r--

r -

Dieser Beschluss wird hiermit gern.§ 10 Abs. 3 BJG öffentlich bekanntgemacht 

Widersprüche gegen diesen Beschluss sind innerhalb eines Monats nach Bekannt­
machung des Beschlusses im Amtsblatt des Kreises Warendorf beim Vorsitzenden 
des Jagdvorstandes, Ma~in Hanhart, Bester Feld 16, 48291 Telgte, einzulegen. 

Telgte, den 16 März 2015 

/a!~ 
V9rsit2:ender des Jagdvorstandes 
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Be k a n n t m a c h·u n g 

Die Jagdgenossenschaftsversammlung der Jagdgenossenschaft Telgte-Wes.tbevem 
hat am 05. März 2015 folgenden Beschluss gefasst: 

"Der Reinertrag der Jagdnutzung-Jagdjahr 2015- der einzelnen Jagdreviere ist 
nach dem Verhältnis des Flächeninhaltes der an den jeweiligen Jagdrevieren der 
Jagdgenossenschaft beteiligten Grundflächen an die Jagdgenossen auszuzahlen . 

Jeder Jagdgenosse erhält somit far seine in einem Jagdrevier liegenden Grundfläw 
chen den Reinertrag aus diesem Jagdrevier. u 

Dieser Beschluss wird hiermit gem. § 10 Abs. 3 BJG öffentlich bekanntgemacht 

Widersprache gegen diesen Beschluss sind innerhalb eines Monats nach Bekannt­
machung des Beschlusses im Amtsblatt des Kreises Warendorf beim Vorsitzenden 
des Jagdvorstandes, Josef Markfort-Wiegert, Sickerhook 8, 48291 Telgte, einzule­
gen. 

Telgte, den 05. März 2015 

2ß~~~-;/ 
Markfort- g rt 
Vorsitzender des Jagdvorstandes 
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JagdgenossenschaftOstbeverniV 
Geschäftsstelle: 
Schirl42 a 
48346 Ostbevern 

25.03.2015 

Bekanntmachung 

zur Jagdgenossenschaftsversammlung der Jagdgenossenschaft Ostbevern IV 
am 

Donnerstag, den 09.04.2015, um 19.30 Uhr 
in der Gastwirtschaft Nuyken, Hauptstraße 35 in Ostbevern. 

Tagesordnung: 

1. Genehmigung des Protokolls der letzten Versammlung 
2. Jahresrechnung 2011 bis 2014 mit Entlastung des Vorstandes und des 

Kassenführers 
3. Veränderung der Grenzen des Reviers 
4. Verpachtung des Reviers 
5. Festsetzung der Aufwandsentschädigung für Schriftführer und Kassenführer 
6. Festsetzung des Haushaltsplanes 2015 bis 2018 
7. Beschlussfassung über die Verwendung des Reinertrages aus der Nutzung der 

Jagd 
8. Wahl oder Wiederwahl 

a) Vorstand und Stellvertreter 
b) Schriftführer und Kassenführer 
c) Rechnungsprüfer und Stellvertreter 

9. Verschiedenes 

Mit freundlichem Gruß 

Wilhelm Harbert 
Jagdvorsteher Bezirk IV 



Bekanntmachung gemäß § 3a des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) 

Kreis Warendorf, Amt 63 -Immissionsschutz­
Aktenzeichen 63-40068/2015-13 

48231 Warendorf, den 18.03.2015 

Oie Firma Schulze Niehues KG, Flintrup 3, 48231 Warendorf, hat am 15. Januar 2014 einen An· 
trag zur wesentlichen Änderung der vorhandenen Windenergieanlage vom Typ ENERCON ~~82 
E2 (Nennleistung 2.300 kW; Nabenhöhe 98,38 m; Rotordurchmesser 82,00 m; Gesamthohe 
139,38 m) auf dem Grundstück in der Stadt 48231 Warendorf, Gemarkung Freckenhorst, Flur 29, 

Flurstück 33 vorgelegt. 
Die wesentliche Änderung umfasst die Montage von zusätzlichen Hinter~antenka~mprofilen (TE.s 
= Trailing Edge Serrations) ari den jeweiligen drei Rotorblättern der Wrndenergtean!age und dte 
Erhöhung der leistungsreduzierten elektrischen Leistung von 1.000 kW auf 1.600 kW tn der Nacht­
zeit (Zeitraum von 22.00 Uhr bis 6.00 Uhr). · . . .. · 
Da dieses Vorhaben in den Anwendungsbereich des UVPG fällt, wurde etne allgememe Vorpru-
fung gemäß§ 3c (1) Satz 1 UVPG durchgeführt. · . . 
Im Rahmen der Vorprüfung wurde festgestellt, dass für das beantragte Vorhaben keme Verpflich-
tung zur Durchfllhrung einer Umweltverträglich.kei~sprüfung ~esteht, da ~~ter Berücksichti~ung der 
in der Anlage 2 zum UVPG aufgeführten Kntenen erhebliche nachtetilge Umweltauswrr~ungen 
durch das Vorhaben nicht zu besorgen sind. 
Gemäß§ 3a, Satz 3 UVPG ist diese Feststellung nicht selbstständig anfechtbar. 

Kreis Warendorf 
Im Auftrag 
gez. Rüdiger Eickmeier 

Bekanntmachung gemäß § 3a des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG} . . 

Kreis Warendorf, Amt 63 - Immissionsschutz 
Aktenzeichen 63-40001/2014-13 

48231 Warendorf, den 24.03.2015 

Herr Ludwig Schulze Bövingloh, Mestrup 3 in 48231 Warendorf, hat am 31 .03.201.4 einen 
Antrag gemäß § 16 Bundes-Immissionsschutzgesetz zur wesentlichen Änderung einer Bio­
gasanlage auf dem Grundstück Gemarkung Hoetmar, Flur 14, Flurstock 50, vorgelegt. Ne· 
ben der Errichtung eines weiteren BHKW, einer Fackelanlage, einer Gerätehalle, eines Gär­
restlagersund einer Brückenwaage, ist die Änderung der lnputstoffe, der Fahrsiloanlage und 
des Fermentars geplant. '{1/eiterhin wird die Leistungserhöhung eines vorhandenen BHKW, 
die Nutzungsänderung eines Behälters zum Gärrestspeicher und die Nachrüstung mit fester 
A.bdeck~ng sowie der Anbau an ein BHKW Gebäude beantragt. Die Anlage soll zukünftig mit 
er~er Lerstung .von 1.006 kW Feuerungswärmeleistung und einer Rohgaskapazität von 1 , 7 
Mto Nm3/a betneben werden können. 
Da dieses Vorhaben in den Anwendungsbereich des UVPG fällt, wurde eine standortbezo­
gene Vorprüfung gemäß § 3c Abs. 1 Satz 2 UVPG durchgeführt. 
Im Rahmen der Vorprüfung wurde festgestellt, dass für das beantragte Vorhaben keine Ver· 
pflichtung zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung besteht, da unter Berück­
sichtigung der in der Anlage 2 zum UVPG aufgeführten Kriterien erhebliche nachteilige Um· 

. weltauswirkungen durch das Vorhaben nicht zu besorgen sind. Gemäß § 3a Satz 3 UVPG ist 
diese Feststellung nicht selbstständig anfechtbar. 

Im Auftrag 
gez. Rackermann 

~~-- · ..... ~.· - .···--····- ··-··· - .. .. 


